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Dritter Punkt in Richtung FDP: Sie fordern uns auf, 
wir sollten mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion re-
den. Wir können erst mit der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion reden, wenn es SPD, Grüne und FDP 
auf Bundesebene mit einer Beteiligung an einer Alt-
schuldenlösung ernst meinen. 

Da hätte sich gerade die SPD im Bundeshaushalt 
entsprechend verewigen können. Die FDP hätte 
auch auf den FDP-Bundesfinanzminister Einfluss 
nehmen können. 

Ich werfe jetzt einmal ein Stichwort ein. Die 6,3 Milli-
arden Euro Asylrücklage haben Sie in den Bundes-
haushalt umgewandelt. Aus der Asylrücklage haben 
Sie Haushaltsmittel gemacht. Die FDP in Nordrhein-
Westfalen hätte sich im Interesse der kommunalen 
Familie dafür einsetzen können, dass die 6,3 Milliar-
den Euro Asylrücklage für Flüchtlingskosten an die 
Kommunen erstattet werden oder dass diese 6,3 Mil-
liarden Euro für Altschulden eingesetzt werden. 

(Beifall von der CDU) 

Das haben Sie alles nicht getan. Sie haben es nicht 
getan. 

Im Bundeshaushalt, sehr geehrter Abgeordneter 
Wedel, ist ja noch nicht einmal ein Strichansatz für 
eine Altschuldenlösung enthalten. Offenkundig mei-
nen Sie es also auf der Bundesebene noch nicht ein-
mal ernst. Weil Sie es nicht ernst meinen, erübrigen 
sich an anderer Stelle dann eben auch Gespräche. – 
Meine Redezeit ist um. Ich danke für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Heimat und Kommunales empfiehlt in Drucksache 
18/6187, den Antrag Drucksache 18/1690 abzu-
lehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den 
Antrag selbst und nicht über die Beschlussempfeh-
lung. Wer stimmt dem Antrag zu? – Das ist die SPD. 
Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU und Bündnis 
90/Die Grünen. Wer enthält sich? – Das sind FDP 
und AfD. Damit ist der Antrag Drucksache 18/1690, 
wie gerade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

15 Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsord-
nung 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/7762 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Für die FDP spricht er-
neut der Kollege Wedel. 

Dirk Wedel (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Als der Finanzminister vergangenen 
September auf unsere Nachfrage einen Bestand an 
Selbstbewirtschaftungsmitteln von 8,5 Milliarden 
Euro offenbarte, war ich ob der Höhe wirklich über-
rascht. Ging es Ihnen nicht genauso? 

Das ist auch nicht verwunderlich, weil sich der Be-
stand an Selbstbewirtschaftungsmitteln derzeit we-
der aus dem Haushalt noch aus der Haushaltsrech-
nung ablesen lässt. Selbstbewirtschaftungsmittel 
gelten mit deren Zuweisung als verausgabt und ste-
hen über das laufende Haushaltsjahr hinaus unbe-
fristet zur Verfügung. Damit können sie den Charak-
ter von Dauerfonds neben den vom Landtag für das 
jeweilige Haushaltsjahr bewilligten Haushaltsmitteln 
annehmen. 

(Beifall von der FDP)  

Ab dem Jahr der Zuweisungen werden die Selbstbe-
wirtschaftungsmittel in den folgenden Haushaltsrech-
nungen nicht mehr aufgeführt, sodass es dem Parla-
ment nicht möglich ist, die Entwicklungen der Be-
stände nachzuverfolgen. 

Das Instrument der Selbstbewirtschaftungsmittel ist 
nicht neu, sondern es war bereits in den §§ 16 und 
95 der Reichshaushaltsordnung von 1922 normiert. 
Das Ziel dieser Regelungen war, in einem eng be-
grenzten Bereich haushaltrechtliche Ausnahmen ins-
besondere vom Prinzip der zeitlichen Bindung, vom 
Gesamtdeckungsgrundsatz und vom Bruttoprinzip 
zuzulassen.  

Die Inanspruchnahme dieses Instruments wurde in 
Nordrhein-Westfalen allerdings seit 15 Jahren konti-
nuierlich ausweitet. Der Bestand der Selbstbewirt-
schaftungsmittel betrug zum Beispiel Ende 2018 
noch rund 1,5 Milliarden Euro und damit ca. 7,5 Milli-
arden Euro weniger als Anfang 2023. 

Bereits in seinem Jahresbericht 2018 empfahl der 
Landesrechnungshof im Hinblick auf das parlamen-
tarische Budget- und Kontrollrecht, dass jährlich über 
den Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln be-
richtet werden solle. Um eine hohe Transparenz zu 
erreichen, sei anzuraten, im Haushaltsplan und in 
der Haushaltsrechnung die Bestände titelscharf aus-
zuweisen. 

(Beifall von der FDP) 

Der damalige Minister der Finanzen hat den Vor-
schlag des Landesrechnungshofs mit Vorlage vom 1. 
Juli 2019 begrüßt. Allerdings seien noch technische 
Voraussetzungen und Regelungen der konkreten 
Darstellung zu klären. Passiert ist danach aber offen-
sichtlich nichts. 
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Vor der Verabschiedung des Haushalts 2024 ist es 
trotz einer großen Zahl von Kleinen Anfragen, Be-
richtsanforderungen, Fragen in Ausschüssen und 
Berichterstattergesprächen nicht gelungen, hinrei-
chende Informationen darüber zu erlangen, aus wel-
chen konkreten Selbstbewirtschaftungsmittelkonten 
die Rückübertragung der veranschlagten 860 Millio-
nen Euro erfolgen kann, geschweige denn, wie viele 
Selbstbewirtschaftungsmittel darüber hinaus in den 
Haushalt zurückgeführt werden könnten. 

(Beifall von der FDP) 

Nicht einmal die Anteile der Mittel des Bundes bzw. 
der Europäischen Union waren in Erfahrung zu brin-
gen, dafür aber, dass die damaligen Mittel in Höhe 
von 8,5 Milliarden Euro als Liquidität vorgehalten 
werden. 

Um den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel in 
den Haushaltsberatungen angemessen berücksich-
tigen zu können, müssen im Ausgangspunkt – wie 
2019 vom damaligen Finanzminister angekündigt – 
zumindest die Bestände der Selbstbewirtschaftungs-
mittel künftig als Grundlage für die parlamentari-
schen Beratungen in den Haushaltsplanentwurf und 
später in die Haushaltsrechnung übernommen wer-
den. Dafür braucht es verbindliche Regeln. 

(Beifall von der FDP) 

Einige von Ihnen könnten nun geneigt sein, darauf 
hinzuweisen, dass entsprechende Transparenz-
pflichten bisher weder im Bund noch in anderen Bun-
desländern in die jeweilige Haushaltsordnung aufge-
nommen worden sind. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass der Bund bereits seit 2009 eine Ge-
samtübersicht über den Bestand an Selbstbewirt-
schaftungsmitteln in die Haushaltsrechnung aufge-
nommen hat und zudem in den Erläuterungen zu den 
jeweiligen Haushaltstiteln die am Ende des vorletz-
ten Haushaltsjahres nicht verbrauchten Selbstbewirt-
schaftungsmittel angibt. 

Zudem gibt es Bundesländer, die sich komplett ge-
gen dieses Instrument entschieden haben, so Bay-
ern bereits 1971 bei Erlass der Haushaltsordnung. In 
Baden-Württemberg wurden die Regeln zur Selbst-
bewirtschaftung zum 1. Januar 1999 abgeschafft, 
wenngleich zugegebenermaßen aus einem anderen 
Grund. 

Das entscheidende Argument dafür, entsprechende 
Transparenzpflichten in die Landeshaushaltsord-
nung aufzunehmen, ist die Größenordnung, die die 
Selbstbewirtschaftungsmittel in Nordrhein-Westfalen 
angenommen hat. So verfügte der Bund Ende des 
Jahres 2022 über einen Bestand von insgesamt rund 
5,4 Milliarden Euro bei einem Haushaltsvolumen von 
495,8 Milliarden Euro. Das sind in der Relation 1,1 %. 
In Nordrhein-Westfalen betrug diese Relation bei ei-
nem Haushaltsvolumen von 88,4 Milliarden Euro 
zum selben Zeitpunkt 9,6 %. Das stellt eine 

erhebliche Beeinträchtigung des parlamentarischen 
Budgetrechts dar. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemein-
sam das Budget- und Kontrollrecht des Landtags 
stärken und für mehr Transparenz sorgen. Dann blei-
ben Ihnen künftig Schlagzeilen wie – ich zitiere – „Die 
unheimlichen Milliardentöpfe der Landesregierung“ 
erspart. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der CDU folgt nun der Kollege Olaf 
Lehne. 

(Ralf Witzel [FDP]: Der stimmt dem jetzt zu! – 
Simon Rock [GRÜNE]: Der Überweisung!) 

Olaf Lehne*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehr-
ter Herr Kollege Wedel, beim Lesen des vorliegen-
den Gesetzentwurfs sticht eines besonders ins Auge: 
Die Kollegen der FDP berufen sich auf den Jahres-
bericht des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 
2018. Wir schreiben jetzt aber das Jahr 2024. Es 
wäre ratsam gewesen, man hätte sich anschließend 
die Jahresberichte der Folgejahre bis 2023 zu Ge-
müte geführt. 

(Beifall von Christina Schulze Föcking [CDU]) 

Denn Sie, liebe Kollegen der FDP-Fraktion, hätten 
dann feststellen können, dass der Notwendigkeit, 
den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel im 
Haushaltsplan und in der Haushaltsrechnung titel-
scharf auszuweisen, offenkundig in ausreichender 
Form Rechnung getragen wird. Zudem erwähnen 
Sie immer wieder das parlamentarische Budget- und 
Kontrollrecht, das auch für uns ein hohes Gut ist. 

Darum alleine scheint es Ihnen aber nicht zu gehen. 
Sie versuchen seit geraumer Zeit, den Eindruck zu 
erwecken, die Selbstbewirtschaftungsmittel seien 
problematisch. Hier ist es sinnvoll, sich die Hinter-
gründe bewusst zu machen. 

Größere mehrjährige Projekte können durch Selbst-
bewirtschaftungsmittel bereits zu Beginn solide aus-
finanziert und abgesichert werden. Der Haushaltsge-
setzgeber muss in jedem Einzelfall schon heute zu-
stimmen. 

Auch zu Zeiten unserer gemeinsamen Koalition in 
der vergangenen Wahlperiode haben wir hiervon 
Gebrauch gemacht und sinnvolle Projekte wie „Mo-
derne Sportstätten 2022“ finanziell abgesichert. Des 
Weiteren haben wir in den Haushaltsverfahren zwi-
schen 2017 und 2022 mit Ihnen noch einige Ände-
rungsanträge eingebracht, die ausdrücklich die Ein-
richtung von Selbstbewirtschaftungsmitteln vorsa-
hen. Von daher ist es unverständlich, dass sich Ihre 
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Fraktion nun über den hohen Bestand der Selbstbe-
wirtschaftungsmittel aufregt. 

Herr Kollege Wedel, ich frage Sie ernsthaft: Worum 
geht es Ihnen eigentlich? Die von Ihnen geforderte 
Transparenz, die wohl kaum in Form eines von Ihnen 
eingebrachten Gesetzentwurfs herbeigeführt werden 
kann, besteht bereits. 

Die geltenden Kontrollmechanismen und Berichter-
stattungspflichten im Rahmen der haushaltspoliti-
schen parlamentarischen Arbeit bieten ausreichend 
Transparenz und Kontrolle über die Haushaltsmittel. 
Erst Ende des vergangenen Jahres hat Ihnen der Fi-
nanzminister, wie Sie es auch selbst gesagt haben, 
im Zuge einer Kleinen Anfrage über die Selbstbewirt-
schaftungsmittel im Landeshaushalt 2023 sowie 
über die Rückübertragung nicht mehr benötigter Mit-
tel im darauf folgenden Haushaltsjahr 2024 ausführ-
lich Auskunft erteilt. 

Im Übrigen widerspricht der vorliegende Gesetzent-
wurf zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
dem vermeintlichen Leitgedanken Ihrer Partei. Wenn 
Sie erlauben, zitiere ich eine kurze Passage aus Ih-
rem Fortschrittsprogramm für Nordrhein-Westfalen: 

„Viele bürokratische Fesseln haben wir durch un-
sere Entfesselungsoffensive bereits gelöst und 
Bürokratie abgebaut. Diesen Weg wollen wir fort-
setzen mit dem Ziel, dass nicht notwendige Ge-
setze, Verbote und Vorschriften entfallen.“ 

Zu dieser Formulierung kann ich nur gratulieren, und 
wir bestreiten diesen Weg gerne mit Ihnen gemein-
sam. 

Statt den Abbau der Bürokratie sinnstiftend voranzu-
treiben, fordern Sie mit der Änderung der Landes-
haushaltsordnung jedoch neue Reglementierungen, 
neue bürokratische Vorschriften und die Verkompli-
zierung eines funktionierenden Mechanismus.  

Aus den genannten Gründen lehnen wir als CDU-
Landtagsfraktion den vorliegenden Gesetzentwurf 
ab. Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich 
zu. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der SPD folgt nun der Kollege Thomas 
Göddertz. 

Thomas Göddertz (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf 
ist nicht neu. Schon vor rund fünf Jahren hatte der 
Landesrechnungshof die dringende Empfehlung 
ausgesprochen, die Selbstbewirtschaftungsmittel 
detailliert auszuweisen. Warum ist das wichtig? Weil 
diese Mittel nur als Ausnahme und nur in eng be-
grenztem Rahmen eingesetzt werden sollten.  

Traditionell sind das zwei Bereiche: zum einen die in-
nere Sicherheit, weil es keine Rechenschaftspflicht 
gibt, und zum anderen Repräsentationszwecke, 
weshalb die Mittel in das Folgejahr übertragen wer-
den dürfen. 

Diese Vorteile machen Selbstbewirtschaftungsmittel 
natürlich attraktiv als Puffer für ungeplante Ausga-
ben. In vielen Fällen sind sie nützlich und sogar not-
wendig – das steht außer Frage –, aber nicht in die-
sem Ausmaß, denn diese Mittel sind keine Dauer-
fonds.  

Der Anfangsbestand an Selbstbewirtschaftungsmit-
teln des Landes NRW belief sich 2023 auf rund 8,5 
Milliarden Euro. Das ist fast eine Verfünffachung in 
vier Jahren. Es handelt sich um fast 10 % des ge-
samten Haushalts – darauf wurde gerade schon hin-
gewiesen –, und darum sprach der WDR kürzlich von 
„den unheimlichen Milliardentöpfen der Landesregie-
rung“. 

Es kann nicht sein, dass auf der großen Anzeigetafel 
draußen vor dem Landtag die Kontrollfunktion dieses 
Parlament erklärt wird, wir aber über fast ein Zehntel 
der Mittel des Haushalts keine Informationen erhal-
ten. Wir fordern, dass ein großer Teil dieser Mittel 
den Weg in den regulären Haushalt findet und somit 
wieder der Kontrolle dieses Parlaments unterliegt. 

Diese Transparenz ist wichtig; sie ist zentral für un-
sere Demokratie. Aus diesem Grund hatte das Minis-
terium der Finanzen eigentlich schon 2019 positiv auf 
den Bericht des Landesrechnungshofs reagiert. Sei-
nerzeit hieß es, lediglich technische Voraussetzun-
gen und Regelungen müssten geklärt werden. Herr 
Finanzminister, Sie stehen in der Verantwortung. Auf 
welche technischen Probleme sind Sie beim Versuch 
der Umsetzung gestoßen? Und wie weit sind Sie mit 
den Lösungen? 

Die FDP fordert in diesem Gesetzentwurf, den Emp-
fehlungen des Landesrechnungshofes endlich zu fol-
gen. Wir begrüßen diese Diskussion und stimmen 
der Überweisung in den Ausschuss gerne zu. – Herz-
lichen Dank und Glück auf! 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – 
Jetzt folgt für die Fraktion der Grünen der Kollege Si-
mon Rock. 

(Ralf Witzel [FDP]: Jetzt kommt die große 
Transparenzinitiative! – Lachen von der SPD – 
Andreas Keith [AfD]: Wie immer von den Grü-
nen!) 

Simon Rock (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Die FDP regt in ihrem Gesetz-
entwurf an, dem Haushaltsplanentwurf der Landes-
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regierung regelmäßig eine Übersicht über den Stand 
der Selbstbewirtschaftungsmittel als Anlage beizufü-
gen. Außerdem sollen diese Mittel in den Erläuterun-
gen der jeweiligen Haushaltsstellen dargestellt und 
ebenfalls der Haushaltsrechnung beigefügt werden. 
Dafür soll die Landeshaushaltsordnung entspre-
chend geändert werden. 

Sie schreiben in Ihrer Begründung des Gesetzent-
wurfs von Transparenz. Gegen mehr Transparenz 
kann man erst einmal nichts haben – klingt ja gut. Ich 
komme später darauf zurück, ob diese Initiative ma-
teriell wirklich zu mehr Transparenz führen würde. 

Aber zunächst ist die Frage: Woher nehmen Sie in 
diesem Kontext den Begriff „Transparenz“? Die Ant-
wort – das ist in den anderen Reden schon angeklun-
gen – ist schnell gefunden: vom Landesrechnungs-
hof. Ich zitiere: Zum Zweck der hohen Transparenz  

„sollten die Selbstbewirtschaftungsmittel führen-
den Stellen verpflichtet werden, jährlich über den 
Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln zu be-
richten“.  

So steht es im Jahresbericht, allerdings nicht in dem 
vom letzten Jahr, sondern schon in dem von 2018. 
Und wer hat 2018 und in den Folgejahren in Nord-
rhein-Westfalen regiert? Wenn ich richtig informiert 
bin, war das auch die FDP. Man kann also nur zu der 
Einschätzung kommen, dass Ihnen das Thema 
„Transparenz“ in Ihrer Regierungszeit nicht ganz so 
wichtig war. Nun ist es das also.  

Aber wie kommen Sie aktuell auf das Thema „Selbst-
bewirtschaftungsmittel“? Laut Ihrer Kleinen Anfrage 
zu diesem Thema ist das Interesse auf die Rücküber-
tragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaf-
tungsmittel im Haushalt 2024 und der entsprechen-
den Haushaltsberatungen zurückzuführen. Die Lan-
desregierung selbst hat Sie also auf das Thema ge-
stoßen, indem sie Mittelflüsse im Haushaltsentwurf 
und in der Ergänzungsvorlage transparent darge-
stellt hat. Sie haben Ihre zahlreichen Frage- und In-
formationsmöglichkeiten im Haushaltsverfahren ge-
nutzt und volle Transparenz erhalten. Das ist auch 
überhaupt nicht zu kritisieren. 

Wie angekündigt, komme ich nun noch einmal zu-
rück zu der Frage, ob wir die Gesetzesänderung 
wirklich brauchen, um Transparenz herzustellen. Der 
Kollege Witzel hat in seinen Anfragen doch genau 
das Gegenteil bewiesen. Wenn Sie Informationen zu 
Selbstbewirtschaftungsmittel haben wollen, können 
Sie die Landesregierung jederzeit fragen, und Sie 
werden die Antworten erhalten. Ich glaube bei über 
174 Kleinen Anfragen in dieser Legislaturperiode 
auch nicht, dass Sie zu schüchtern sind, um weitere 
Anfragen zu stellen. 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht zu kritisieren. 
Aber die Transparenz, die Sie haben wollen, bekom-
men Sie auch ohne eine Gesetzesänderung. 

(Zuruf von Angela Freimuth [FDP]) 

Ich will aber auch sagen: Ich verschließe mich keiner 
Debatte über mehr Transparenz. Wir werden das 
Ganze im Ausschuss intensiv diskutieren, wahr-
scheinlich werden wir dazu auch eine Anhörung ma-
chen. Dann können wir ergebnisoffen zu einer Ein-
schätzung kommen, was für alle die beste Möglich-
keit, die beste Lösung ist. Auf diese Debatte freue ich 
mich, deshalb stimmen wir der Ausschussüberwei-
sung selbstverständlich gerne zu. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ralf 
Witzel [FDP]: Es geht um 8,5 Milliarden Euro!) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die AfD-Fraktion folgt jetzt Dr. Beucker. 

Dr. Hartmut Beucker*) (AfD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Verehrte Damen, geehrte Herren! Den 
vorliegenden Gesetzentwurf kann man unter zwei 
Aspekten einordnen. Ich fange mal mit dem inhaltli-
chen an: Er verweist auf den Jahresbericht 2018 des 
Landesrechnungshofs und darauf, dass dieser rich-
tigerweise ein hohes Maß an Transparenz bei den 
Selbstbewirtschaftungsmitteln einfordert.  

Dies in einen Gesetzentwurf zu gießen, ist richtig und 
schafft Transparenz über Milliardenbeträge gegen-
über dem Parlament und der Öffentlichkeit. Aus un-
serer Sicht kann man da schwer widersprechen. Wir 
stimmen der Überweisung selbstverständlich zu und 
freuen uns auf die Beratungen im Fachausschuss.  

Es gibt allerdings eine zweite Dimension. Um das 
richtig einordnen zu können, muss man sich wieder 
einmal vor Augen führen, dass die antragstellende 
FDP-Fraktion noch vor eineinhalb Jahren eine Re-
gierungsfraktion war. Der haushalts- und finanzpoliti-
sche Sprecher der FDP, Herr Kollege Witzel, ist 
heute derselbe wie damals.  

Man fragt sich auch hier leider: Warum kommt das 
erst jetzt? 

(Ralf Witzel [FDP]: Weil wir jetzt 8,5 Milliarden 
Euro haben!) 

Warum haben Sie das nicht schon im Jahr 2019 ein-
gebracht? Da hat die damalige Landesregierung 
nämlich im Rahmen der Haushaltsberatungen einen 
Gesetzentwurf zur Änderung der Landeshaushalts-
ordnung vorgestellt. Es ging damals um die bessere 
Verankerung der Schuldenbremse in der Landes-
haushaltsordnung. Warum hat die FDP nicht einfach 
das, was sie heute eingebracht hat, zum Gegenstand 
der Haushaltsberatungen damals gemacht? 
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Sie hätten einen Änderungsantrag einbringen kön-
nen. Uns sind keine öffentlichen Verlautbarungen be-
kannt, dass Sie das gerne gemacht hätten. Sie hät-
ten es mit den anderen Fraktionen durchaus durch-
setzen können. Das nennt sich gelebter Parlamenta-
rismus. Aber nichts davon!  

Dem Wunsch des Landesrechnungshofs nach 
Transparenz kann man schwerlich widersprechen, 
das galt damals aber genauso. Auch die Stellung als 
Partner in einer Regierungskoalition macht eine 
Fraktion nicht zum bloßen Abnickverein. Soll die Öf-
fentlichkeit merken, dass die FDP laut und – zugege-
benermaßen – in diesem Fall richtig brüllen kann, 
aber nur in der Opposition, und sobald der Dienstwa-
gen vor der Tür steht, wird man ganz zahm und 
summt das Lied der jeweiligen Regierungspartner? 

Sie haben auch immer artig die Schuldenbremse und 
solide Finanzen eingefordert. Im Bund können wir 
sehen, was das unter Ihrem aus NRW stammenden 
Finanzminister Lindner heißt: Es werden verfas-
sungswidrige Haushalte eingebracht. Ob in dem jetzt 
vorliegenden Haushalt 2024 wirklich alles verfas-
sungsfest ist, werden wir sehen. 

Dieses Verleugnen eigentlicher Überzeugungen, in 
dem Fall von der FDP, ist es, was den Wähler ab-
stößt und die AfD wählen lässt. Frau Müller-Rech hat 
heute Morgen von Politikverdrossenheit gesprochen. 
Das hier ist einer der Gründe dafür. 

Ein übles Beispiel bietet auch Frau Strack-Zimmer-
mann von der FDP. Sie unterstützt eigentlich die Uk-
raine und will dorthin Waffen liefern, wenn die Waf-
fenlieferungen aber von der CDU in einem Antrag ge-
fordert werden, wie jüngst im Bundestag, dann 
stimmt Frau Strack-Zimmermann dagegen, weil die 
Opposition das fordert. Und die darf nach der verque-
ren Regierungslogik keinen Stich machen. Die FDP-
Frau verleugnet also ihre eigenen Ansichten, und 
das in einer Frage von Leben und Tod für die Leute, 
die sie eigentlich zu unterstützen vorgibt. Unglaub-
würdig? Noch untertrieben! Wer soll das ernst neh-
men? 

Diese Frau stellt sich hin und möchte meine Partei 
durch einen unappetitlichen Vergleich beleidigen. 
Dass ich nicht lache! Sie hat allerdings vergessen: 
Die organische Materie, die sie anführte, hat die 
überaus angenehme Eigenschaft, als Dünger zu wir-
ken, und zwar in diesem Fall als Dünger für unsere 
Mitgliederzahlen und den Zuspruch bei den Wählern. 

Wir als AfD-Landtagsfraktion überlassen solche Ver-
biegungen der FDP. Gleichgültig, wer einen guten 
Antrag stellt, er bekommt unsere Stimmen. In diesem 
Fall gilt das nicht nur für die Überweisung in den Aus-
schuss, sondern auch für den Antrag an sich. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Landesre-
gierung hat nun Minister Dr. Optendrenk das Wort. 
Bitte sehr. 

Dr. Marcus Optendrenk, Minister der Finanzen: 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
parlamentarische Budget- und Kontrollrecht ist ein 
hohes Gut, das es nicht nur zu schützen, sondern 
auch zu stärken gilt. Deshalb ist eine hohe Transpa-
renz auch bei Selbstbewirtschaftungsmitteln für mich 
und für die Landesregierung ganz selbstverständlich 
und wichtig. 

Regelungen zu den Selbstbewirtschaftungsmitteln 
sind erstmalig im Dezember 2019 für den Haushalt 
2021 von meinem Vorgänger in einen Aufstellungs-
erlass der Landesregierung aufgenommen worden. 
Konkreten Informationswünschen zu Selbstbewirt-
schaftungsmitteln ist die Landesregierung – ich erin-
nere an die Beratungen im Haushaltsverfahren und 
auch an Fragestunden – gerne nachgekommen.  

Damit Sie alle um die Dimensionen, um die es geht, 
und um die Frage, was damit getan wird, wissen, will 
ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in der Tat erst im 
Jahr 2018 damit begonnen, größere Bestände von 
Selbstbewirtschaftungsmitteln zu nutzen. Ein Haupt-
punkt dabei war, dass wir im Jahr 2018 angefangen 
haben, beispielsweise die Breitband- und Gi-
gabitausbaustrategie des Bundes zu kofinanzieren. 
Im Einzelplan 14 des damaligen Wirtschaftsministers 
Pinkwart sind deshalb Mittel zur Selbstbewirtschaf-
tung zugewiesen worden. Damit man flexibel auf 
diese Kofinanzierung reagieren und auch entspre-
chend vor Ort fördern kann, sind allein in den Jahren 
bis 2022 gut 700 Millionen Euro – übrigens mit Zu-
stimmung des Parlaments – als Selbstbewirtschaf-
tungsmittel zugewiesen worden. 

Ein weiteres Beispiel sind Mittel, die für die Kita-För-
derung der Kommunen reserviert worden sind. Das 
sind in diesem Zeitraum, so wie ich das überschla-
gen habe, gut 500 Millionen Euro allein zur Selbstbe-
wirtschaftung gewesen, die überwiegend an unseren 
früheren Kinder- und Jugendminister Joachim Stamp 
gegangen sind. Davon wurden jetzt 100 Millionen 
Euro – sie waren übrig – zur Gegenfinanzierung der 
Brücke bis zur Erhöhung bei den Kita-Förderungen 
am 1. August 2024 eingesetzt.  

(Beifall von der CDU – Marcel Hafke [FDP]: Da 
liegt aber noch viel mehr Geld!) 

Insofern ist es sehr sinnvoll, dass es diese Mittel gab, 
und es ist sehr sinnvoll, dass im Haushalt mit Liquidi-
tätsunterlegungen gearbeitet worden ist. 

(Marcel Hafke [FDP]: 140 Millionen!) 

Das hat das Parlament übrigens so gewollt. Es ist 
nicht so gewesen, dass diese Positionen der Selbst-



Landtag   24.01.2024 

Nordrhein-Westfalen 120 Plenarprotokoll 18/54 

 

bewirtschaftung genauso wie bei der Ausweisung 
von Verpflichtungsermächtigungen am Parlament 
vorbei gelaufen wären. Nein, ich kann es Ihnen viel 
schöner anhand dessen aufzeigen, was zumindest in 
meiner Zeit als Finanzminister gar keine Rolle ge-
spielt hat, jedoch sehr wohl in Ihrer Zeit im Haushalts- 
und Finanzausschuss in der vergangenen Wahlperi-
ode. 

Man hat seinerzeit aufgrund der Arbeitsbedingungen 
und der Unklarheiten bei der Entwicklung der Pande-
mie den Häusern einen durchaus maßgeblichen Teil 
der Mittel, die man aus dem Coronasondervermögen 
bewilligt hat, zur Selbstbewirtschaftung für verschie-
dene Einzelpläne und Zwecke durch HFA-Beschluss 
zugewiesen. Das war auch sinnvoll, weil der Rest 
des Ladens im Homeoffice war und in der Pandemie 
gar nicht anders konnte, als es entsprechend denen 
zu gegeben, die es brauchten, wie es anfiel. Insofern 
hat das Parlament selbst mit Ihrer Verantwortung und 
nicht mit meiner – dem HFA gehörte ich nicht an – ent-
sprechende Entscheidungen getroffen.  

Das ist nicht intransparent. Das Ministerium hätte nur 
falsch gehandelt, wenn es dafür keine Vorsorge ge-
troffen hätte. Das Vorhalten der Liquidität war an der 
Stelle sinnvoll. Deshalb konnte aufgrund des Vor-
schlags der Landesregierung mit Beschluss des Par-
laments ein Teil der nicht verbrauchten Selbstbewirt-
schaftungsmittel im Laufe des Jahres 2023 zurück-
geführt werden, damit zum 01.01.2024 die entspre-
chenden Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen. 

Insofern haben wir alles an Transparenz, was man 
sich nur vorstellen kann. Wir haben überhaupt kein 
Interesse daran, nicht transparent zu sein. 

Gerade sind wir auf dem Weg wie wir es eigentlich 
schon bei der Beantwortung aller Ihrer Fragen ange-
kündigt haben, zukünftig, für 2025, dem Parlament 
die gleiche Übersicht zu Selbstbewirtschaftungsmit-
teln insgesamt zur Verfügung zu stellen, wie Sie es 
von Verpflichtungsermächtigungen kennen, sodass 
Sie meinem Eindruck nach im Ziel eigentlich völlig ei-
nig mit uns sind und kein Gesetzgebungsverfahren 
benötigen, weil wir das, was ich Ihnen schon im par-
lamentarischen Beratungsverfahren zugesagt habe, 
jetzt auch umsetzen. 

Dann sage ich im Sinne von Montesquieu: Wo ein 
Gesetz nicht erforderlich ist, ist es erforderlich, kein 
Gesetz zu machen. – Das Parlament entscheidet 
trotzdem, ob es geändert wird. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, es liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 18/7762 an den Haushalts- 

und Finanzausschuss – federführend – sowie an den 
Ausschuss für Haushaltskontrolle. Wer stimmt dieser 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von SPD, Grünen, CDU, FDP und AfD. Stimmt 
jemand dagegen? – Das ist nicht der Fall. Enthält 
sich jemand? – Auch das ist nicht der Fall. Dann ist 
diese Überweisungsempfehlung so beschlossen. 

Wir kommen zu: 

16 Gelebte deutsch-französische Freundschaft in 
Nordrhein-Westfalen – Fünf Jahre Aachener Ver-
trag und 20 Jahre Partnerschaft mit Hauts-de-
France 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 18/7769 

Ich eröffne die Aussprache. Weil er schon hier vorne 
steht, habe ich so eine Ahnung, dass der Kollege 
Krauß von der CDU beginnen möchte. 

Oliver Krauß (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Prä-
sident, dieser Eindruck täuscht Sie nicht, denn in der 
Tat möchte ich die Aussprache beginnen. 

Es ist „wichtig, das Weimarer Dreieck […] zu einer 
ganz neuen Kraft werden zu lassen“ – das ist ein Ver-
mächtnis von Wolfgang Schäuble, aus seinem letz-
ten Interview kurz vor Weihnachten. Das Dreieck aus 
Frankreich, Polen und Deutschland funktioniert im 
ureigenen europäischen Interesse.  

Am Anfang der europäischen Einigung bezeichnet 
der Begriff „freie Welt“ etwas sehr Reales: die Befrei-
ung von der Diktatur einerseits und andererseits die 
„Verteidigung gegen neue diktatorische Gefahren“. 
Karl Dietrich Bracher unterstreicht diesen doppelten 
Sinn. 

In der Europäischen Gemeinschaft organisieren die 
Regierungen Solidarität, aber die lebensfähigen In-
halte sind das Werk der Jugend. Das ruft Charles de 
Gaulle in seiner Rede im Jahr 1962 an die deutsche 
Jugend Tausenden zu. Auf sie kommt es in Deutsch-
land und in Frankreich an, um sich immer näher zu 
kommen und besser kennenzulernen. Für diesen 
Weg der gelebten Freundschaft haben wir im Land-
tag in seiner demokratischen Mitte seit jeher große 
Einigkeit. Dafür bin ich dankbar. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Europa ist das Lebensglück von Nordrhein-Westfa-
len. Die Erklärung von Minister Robert Schuman von 
9. Mai 1950 gilt uns besonders. Dafür, den jahrhun-
dertealten Gegensatz auszulöschen, arbeiten die 
Menschen hier in Nordrhein-Westfalen von Anfang 
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